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1 Grundlagen der aufsichtsrechtlichen Risikoberichterstattung

Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht hat mit Basel III ein globales aufsichtsrechtliches Rahmenwerk mit 
internationalen Standards für die Eigenmittelausstattung und Liquidität von Banken geschaffen. Dieses wurde 
mit der Richtlinie 2013/36/EU über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von 
Kreditinstituten und Wertpapierfirmen (Capital Requirements Directive IV, CRD IV) und der geänderten 
Fassung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Capital Requirements Regulation, CRR) in europäisches 
Recht umgesetzt.

Mit der Einführung der CRR 3 am 1. Januar 2025 wurden die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen zu den Ei-
genmittelanforderungen für Kreditrisiken sowohl im Standardansatz (KSA) als auch in den auf internen Ratings 
basierenden Ansätzen (IRBA) umfassend überarbeitet. 

Im Rahmen der Umstellung entfiel beispielsweise der Skalierungsfaktor in der Risikogewichtungsfunktion im 
IRBA. Zudem wurden Mindestgrenzen für die Schätzung von Risikoparametern, wie die Ausfallwahrscheinlich-
keit (PD-Floor) und die Verlustquote bei Ausfall (LGD-Floor), neu eingeführt oder angepasst. Darüber hinaus 
wurde der Standardansatz für Kreditrisiken im Zusammenhang mit der Behandlung von Risikopositionen, die 
durch Wohn- oder Gewerbeimmobilien besichert sind, angepasst. Die Kreditumrechnungsfaktoren (Credit 
conversion factor, CCF) für außerbilanzielle Risikopositionen zwischen dem IRBA und dem KSA wurden har-
monisiert und überarbeitet. Die Nutzung des IRBA in bestimmten Risikopositionsklassen wurde teilweise einge-
schränkt oder gänzlich untersagt, sodass künftig in der Risikopositionsklasse Institute sowie bei großen Unter-
nehmen (mit einem Umsatz von mehr als 500 Mio. € p. a.) ausschließlich der Basis-IRBA anzuwenden ist. Für 
Beteiligungspositionen ist die IRBA-Anwendung grundsätzlich nicht mehr vorgesehen. Stattdessen müssen diese 
nach den aufsichtsrechtlichen KSA-Regelungen behandelt werden. Operationelle Risiken werden mit der Ein-
führung der CRR 3 mit einem einheitlichen Bewertungsansatz bewertet. 

Eine wesentliche Neuerung stellt die Einführung des sogenannten Output-Floors dar. Dieser ist grundsätzlich 
auf Institutsebene zu berechnen. Für Deutschland wird jedoch das Wahlrecht angewendet, welches eine aus-
schließliche Berechnung auf oberster Konsolidierungsebene erlaubt (Mitgliedsstaatenwahlrecht der CRR). Ziel 
dieses Instruments ist es, die durch interne Modelle erzielbare Reduktion der risikogewichteten Positionsbeträge 
(Risk Weighted Exposure Amounts, RWEA) zu begrenzen und somit eine Mindestschwelle für die Eigenkapital-
anforderungen zu gewährleisten. Der Output-Floor regelt, dass die mittels interner Modelle ermittelten Eigen-
kapitalanforderungen nicht unter 72,5 Prozent der Anforderungen liegen dürfen, die sich bei vollständiger An-
wendung von Standardansätzen ergeben würden. Die Einführung des Output-Floors erfolgt schrittweise. Ab 
dem Jahr 2025 beginnt die Umsetzung mit einem Satz von 50 Prozent, der jährlich um 5 Prozent erhöht wird. 
Diese Steigerung ist bis 2029 anwendbar, sodass der vollständige Output-Floor von 72,5 Prozent ab dem Jahr 
2030 wirksam wird. Unter Berücksichtigung der relevanten Übergangsbestimmungen ist der Output-Floor für 
die DZ BANK Gruppe zum Stichtag 30. September 2025 nicht bindend.

Die Europäische Kommission hat die Einführung der neuen FRTB-Standards (Fundamental Review of the 
Trading Book) für Marktpreisrisiken mit der Delegierten Verordnung (EU) 2025/1496 vom 12. Juni 2025 
(veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union am 19. September 2025) um ein weiteres Jahr auf den 
1. Januar 2027 verschoben, um internationale Wettbewerbsgleichheit zu gewährleisten und Verzögerungen bei 
der Umsetzung in anderen Ländern zu berücksichtigen. Die Verschiebung bedeutet, dass Banken bis zum 
31. Dezember 2026 weiterhin die Regeln gemäß CRR 2 zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen und für 
die Säule 3-Offenlegung anwenden. Eine weitere Verschiebung der FRTB-Standards ist aufgrund von Artikel 
461a Absatz 2 Buchstabe b CRR nicht möglich. Die EU-Kommission sondiert derzeit weitere Optionen, um die 
Auswirkungen des FRTB zu mildern, falls die Verzögerungen in anderen Ländern anhalten.

Der vorliegende Bericht erfüllt die in Artikel 431 bis 455 (Teil 8) der CRR definierten quantitativen und quali-
tativen Anforderungen an die aufsichtsrechtliche Offenlegung. Neben der CRR findet ergänzend die Durch-
führungsverordnung (EU) 2024/3172 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die 
Offenlegung in Teil 8 Titel II und III der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (im nachfolgenden DVO (EU) 
2024/3172) als auch diverse weitere für die Offenlegung relevante Regulierungsstandards Anwendung. Die 
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DVO (EU) 2024/3172 konkretisiert die Offenlegungsanforderungen der CRR durch spezifische Vorgaben und 
Formate, insbesondere durch vorgegebene Templates und Tabellen. Mit dem Inkrafttreten der CRR 3 am 
1. Januar 2025 ergaben sich teilweise neue und geänderte qualitative und quantitative Offenlegungsanforderun-
gen im Vergleich zur CRR 2. In den vorliegenden Templates werden teilweise noch Vergleichswerte aus dem 
Jahr 2024 offengelegt, für die noch die Vorschriften der CRR 2 angewendet wurden. Eine direkte Vergleichbar-
keit der aktuellen Angaben mit den Werten der relevanten Vorperioden ist daher nur eingeschränkt möglich. 

Mit dem vorliegenden aufsichtsrechtlichen Risikobericht zum 30. September 2025, konsolidiert auf Instituts-
gruppenebene, erfüllt die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, 
(DZ BANK) als übergeordnetes Unternehmen (EU-Mutterinstitut) der DZ BANK Institutsgruppe (gemäß 
§ 10a Absatz 1 Kreditwesengesetz (KWG)) ihre Offenlegungspflicht nach Artikel 436 Satz 1 Buchstabe a CRR.

Nachfolgende Anforderungen sind für die DZ BANK Institutsgruppe zurzeit nicht relevant und daher nicht 
Bestandteil des vorliegenden aufsichtsrechtlichen Risikoberichts:

Meldebogen
(Kurzform) 

Rechtsgrundlage Erläuterung

EU CCR7 Artikel 438 Buchstabe h CRR
Eine Darstellung der RWEA-Flussrechnung für Gegenparteiausfallrisiken nach der 
auf einem Internen Modell beruhenden Methode (IMM) entfällt, da eine IMM für 
dieses Risiko in der DZ BANK nicht besteht.

EU CVA4
Artikel 438 Satz1 Buchstabe d und h 
CRR

Da die DZ BANK den Reduced Basic Approach nutzt, ist der EU CVA4 nicht 
relevant.

EU ILAC 
Artikel 437a Buchstaben a, c und d 
und Artikel 447 Buchstabe h CRR

Das Formular ist für die DZ BANK Institutsgruppe nicht relevant, da es nur 
Tochterunternehmen von Nicht-EU-G-SRI1 betrifft.

EU KM2 Artikel 447 Buchstabe h CRR
Das Formular ist für die DZ BANK Institutsgruppe nicht relevant, da es nur 
G-SRI betrifft.

1 Global systemrelevante Institute

Gemäß Artikel 434 Absatz 1 der CRR ist die DZ BANK verpflichtet, die offenzulegenden Informationen in 
elektronischer Form an die EBA zu übermitteln. Die zentrale Veröffentlichung dieser Daten erfolgt durch die 
EBA über den neu eingerichteten Pillar 3 Data Hub (P3DH). Eine ergänzende Bereitstellung der Offenlegung 
durch das Institut sowie ein Verweis auf den P3DH auf der Institutswebsite bleiben weiterhin zulässig. 

Der P3DH findet erstmals zum Stichtag 30. Juni 2025 Anwendung, wobei für die Stichtage 30. Juni 2025, 
30. September 2025 und 31. Dezember 2025 gemäß den finalen technischen Durchführungsstandards der EBA 
vom 12. Februar 2025 (EBA/ITS/2025/01) eine Übergangsregelung gilt, wonach die Veröffentlichung zunächst 
wie bisher über die institutseigene Website erfolgen kann. Die Produktivnahme des P3DH durch die EBA ist bis 
Ende Dezember 2025 (“Pillar 3 data hub - institutions' onboarding plan 2025”) vorgesehen. Die Stichtage 
30. Juni 2025 und 30. September 2025 sind nachträglich an die EBA zu übermitteln, wenn der P3DH produktiv 
verfügbar ist. Ab dem Offenlegungsstichtag 31. März 2026 ist die vorherige Übermittlung der Säule 3-Offenle-
gung per P3DH an die EBA verpflichtend und eine separate Veröffentlichung auf der institutseigenen Website 
darf erst nach Einreichung bei der EBA erfolgen.

Die DZ BANK veröffentlicht den Aufsichtsrechtlichen Risikobericht im Rahmen dieser Übergangsregelung im 
Einklang mit Artikel 434 CRR auf der Internetpräsenz im Bereich „Investor Relations“ unter der Rubrik „Be-
richte“.

Der aufsichtsrechtliche Risikobericht unterliegt keinem gesetzlichen Erfordernis eines Bestätigungsvermerks 
durch den Abschlussprüfer und trägt daher keinen solchen.

Dieser aufsichtsrechtliche Risikobericht gibt ein umfassendes Bild über das Risikoprofil der DZ BANK Insti-
tutsgruppe zum Berichtsstichtag, indem sämtliche für die Institutsgruppe relevanten Offenlegungsanforderungen 
der CRR unter Beachtung des in Artikel 432 Absatz 1 CRR aufgeführten Wesentlichkeitsgrundsatzes umgesetzt 
werden. Zum 30. September 2025 wurden keine der zu diesem Stichtag offenzulegenden Informationen als nicht 
wesentlich eingestuft.
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Basis der aufsichtsrechtlichen Risikoberichterstattung ist neben dem Wesentlichkeitskonzept zur Bestimmung 
materieller Offenlegungsangaben die vom Vorstand verabschiedete Offenlegungsrichtlinie, in der Prinzipien 
und grundlegende Entscheidungen zur methodischen, organisatorischen und technischen Gestaltung der Offen-
legung der DZ BANK Institutsgruppe dokumentiert sind. Darüber hinaus regelt die Offenlegungsrichtlinie die 
Einbettung der Risikopublizität in die allgemeine Finanzpublizität und stellt die Verbindung zum internen Risi-
koberichtswesen her. Die DZ BANK hat mit dieser Richtlinie ein formales Verfahren implementiert, in dem die 
operativen Schritte von der Erstellung des Berichts über die Herbeiführung des Vorstandsbeschlusses bis hin zur 
Veröffentlichung des Berichts - einschließlich der erforderlichen Kontrollen - festgelegt sind. In diesem Verfah-
ren sind außerdem alle Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten fixiert. Die Richtlinie wird im Rahmen regel-
mäßiger Angemessenheitsprüfungen an veränderte unternehmensinterne und -externe Rahmenbedingungen an-
gepasst. Damit wird den Anforderungen von Artikel 431 Absatz 3 CRR entsprochen.

Seit dem Geschäftsjahr 2016 hat die BaFin die DZ BANK als anderweitig systemrelevantes Institut (A-SRI) 
eingestuft. Zudem ist das Institut kapitalmarktorientiert. Als großes Institut richten sich Häufigkeit und Um-
fang des aufsichtsrechtlichen Risikoberichts für die DZ BANK Institutsgruppe nach Artikel 433a CRR. 

Falls in der Template-Vorlage gefordert, werden Vergleichswerte vorangegangener Stichtage beziehungsweise 
periodenbezogene Angaben offengelegt. Bedeutsame Veränderungen – insbesondere zu den quantitativen Anga-
ben – zwischen den Berichtszeiträumen sind zu erläutern (Artikel 431 Absatz 4 CRR).

Alle quantitativen Angaben in diesem Bericht beziehen sich - soweit nichts anderes vermerkt ist - auf den auf-
sichtsrechtlichen Konsolidierungskreis der DZ BANK Institutsgruppe zum Berichtsstichtag gemäß 
§ 10a KWG in Verbindung mit den Artikeln 11 bis 18 CRR (aufsichtliche Konsolidierung). Bezüglich der quali-
tativen Angaben in diesem Bericht wird auf die wesentlichen Tochterunternehmen der DZ BANK Instituts-
gruppe abgestellt. Die Wesentlichkeit wird auf Basis des Materialitätskonzepts ermittelt, das für den handels-
rechtlichen Risikobericht Anwendung findet. Die Ermittlung der Materialität erfolgt dabei anhand der in der 
DZ BANK Gruppe gemessenen Risikoarten und Risikokapitalbedarfe sowie der eingerichteten Limite der ein-
zelnen Steuerungseinheiten für Risiko und Pufferkapitalbeträge.

Nachfolgend werden die wesentlichen Tochterunternehmen (Steuerungseinheiten) der DZ BANK 
Institutsgruppe im aufsichtsrechtlichen Konsolidierungskreis aufgelistet:

• DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DZ BANK)

• Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall, (Bausparkasse Schwäbisch Hall; Teilkonzernbe-
zeichnung: BSH)

• DZ HYP AG, Hamburg und Münster (DZ HYP)

• DZ PRIVATBANK S.A., Strassen, (DZ PRIVATBANK S.A.; Teilkonzernbezeichnung: 
DZ PRIVATBANK)

• TeamBank AG Nürnberg, Nürnberg, (TeamBank)

• Union Asset Management Holding AG, Frankfurt am Main, (Union Asset Management Holding; 
Teilkonzernbezeichnung: UMH)

• VR-Smart Finanz Aktiengesellschaft, Eschborn, (VR Smart Finanz AG; Teilkonzernbezeichnung: 
VR Smart Finanz)

Große Tochterunternehmen haben gemäß Artikel 13 Absatz 1 CRR Informationen betreffend Artikel 
437 CRR (Eigenmittel), Artikel 438 CRR (Eigenmittelanforderungen und risikogewichtete Positionsbeträge), 
Artikel 440 CRR (antizyklischer Kapitalpuffer), Artikel 442 CRR (Kredit- und Verwässerungsrisiko), Artikel 449a 
(ESG-Risiken), Artikel 449b (Schattenbanken), Artikel 450 CRR (Vergütungspolitik), Artikel 451 CRR (Leverage 
Ratio), Artikel 451a (Liquiditätsanforderungen) und Artikel 453 CRR (Verwendung von Kreditrisikominderungs-
techniken) auf Einzelbasis oder teilkonsolidierter Basis in dem erforderlichen Ausmaß bezüglich Häufigkeit und 
Umfang offenzulegen.
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Zur Identifikation und Einstufung eines großen Tochterunternehmens werden die Kriterien nach Artikel 4 
Absatz 1 Nr. 147 CRR auf die als Kreditinstitut oder Wertpapierunternehmen klassifizierten Tochterunterneh-
men angewendet. Die identifizierten Tochterunternehmen haben die Anforderungen gemäß Artikel 13 CRR zu 
erfüllen, sofern sie nicht der Ausnahmeregelung (Waiver) gemäß Artikel 7 CRR unterliegen. Die auf der Grund-
lage von Artikel 13 CRR von diesen Tochterunternehmen offenzulegenden Informationen sind im aufsichts-
rechtlichen Risikobericht auf der Internetpräsenz des jeweiligen Tochterunternehmens zu finden. 

Die Anforderung zur Veröffentlichung eines Teiloffenlegungsberichts gemäß Artikel 13 CRR trifft für das als 
„groß“ eingestufte Institut BSH zu. Aufgrund der Offenlegungspflicht für Tochterunternehmen durch Arti-
kel 13 CRR sind die TeamBank und die DZ PRIVATBANK als „nicht große“ Institute von der Veröffentli-
chung eines Teiloffenlegungsberichts befreit. Von dieser Offenlegung auf Einzelbasis sind die DZ HYP gemäß 
Artikel 7 CRR sowie die UMH und die VR Smart Finanz gemäß § 2 Absatz 7 KWG befreit.

Die Zahlenangaben in diesem Risikobericht sind, sofern nicht anders angegeben, kaufmännisch auf Millionen 
Euro gerundet. Daher können die in den Tabellen, Diagrammen und Textpassagen dargestellten Summen ge-
ringfügig von den rechnerischen Summen der ausgewiesenen Einzelwerte abweichen. Dunkelgrau hinterlegte 
Zellen in Tabellen sind für die Offenlegung nicht relevant. Sofern in den Tabellen ein „-“ aufgeführt wird, ist in 
der jeweiligen Position kein Wert enthalten. Wenn der Wert - nach jeweiliger Rundung - nicht bei mindestens 
1 Mio. € liegt, wird ein Wert von 0 offengelegt.

Die DZ BANK verfolgt mit der Säule-3-Berichterstattung das Ziel, die Konsistenz und Vergleichbarkeit der 
Angaben im Zeitablauf auf Ebene der DZ BANK Institutsgruppe sicherzustellen und zur branchenweiten Kon-
sistenz und Vergleichbarkeit beizutragen. Die Zahlenangaben in diesem Bericht werden daher insbesondere auf 
Basis der Anforderungen der DVO (EU) 2024/3172 abgebildet.
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2 Schlüsselparameter

Die Abb. 1 fasst in einem Überblick die wichtigsten aufsichtsrechtlichen Schlüsselparameter sowie deren Ein-
gangsgrößen zusammen. Neben Angaben zu den Eigenmitteln, den risikogewichteten Positionsbeträgen (Risk 
Weighted Exposure Amounts, RWEA), Kapitalquoten, zusätzlichen Anforderungen in Verbindung mit dem 
aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess zur Basler Säule 2 (Supervisory Review and Evaluation 
Process, SREP) und Kapitalpuffern beinhaltet diese Abbildung Angaben zur Verschuldungsquote sowie zur 
Liquiditätsdeckungsquote (Liquidity Coverage Ratio, LCR) sowie der strukturellen Liquiditätsquote (Net Stable 
Funding Ratio, NSFR).

Abb. 1 EU KM1 - Schlüsselparameter
(Artikel 447 Satz 1 Buchstabe a bis g und Artikel 438 Buchstabe b CRR )

Verfügbare Eigenmittel (Beträge)

1 Hartes Kernkapital (CET1)  26.905 27.089 25.823 25.663 25.220

2 Kernkapital (T1)  30.198 30.382 29.116 28.956 28.513

3 Gesamtkapital  34.635 34.532 33.294 32.738 32.133

Risikogewichtete Positionsbeträge

4 Gesamtrisikobetrag  148.617 151.425 150.085 162.563 159.278

4a Gesamtrisikoposition ohne Untergrenze  148.617 151.425 150.085 - -

Kapitalquoten (in % des risikogewichteten Positionsbetrags)

5 Harte Kernkapitalquote (CET1-Quote) (%)  18,10  17,89  17,21  15,79  15,83 

5b Harte Kernkapitalquote unter Berücksichtigung des TREA 
ohne Untergrenze (in %)

 18,10  17,89  17,21 - -

6 Kernkapitalquote (%)  20,32  20,06  19,40  17,81  17,90 

6b Kernkapitalquote unter Berücksichtigung des TREA ohne 
Untergrenze (in %)

 20,32  20,06  19,40 - -

7 Gesamtkapitalquote (%)  23,30  22,80  22,18  20,14  20,17 

7b Gesamtkapitalquote unter Berücksichtigung des TREA 
ohne Untergrenze (in %)

 23,30  22,80  22,18 - -

Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für andere Risiken als das Risiko einer übermäßigen Verschuldung (in % des risikogewichteten 
Positionsbetrags)

EU 7d Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für andere Risiken 
als das Risiko einer übermäßigen Verschuldung (%)

 1,93  1,93  1,93  1,88  1,88 

EU 7e Davon: in Form von CET1 vorzuhalten (Prozentpunkte)  1,14  1,14  1,14  1,14  1,14 

EU 7f Davon: in Form von T1 vorzuhalten (Prozentpunkte)  1,48  1,48  1,48  1,46  1,46 

EU 7g SREP-Gesamtkapitalanforderung (%)  9,93  9,93  9,93  9,88  9,88 

Kombinierte Kapitalpuffer- und Gesamtkapitalanforderung (in % des risikogewichteten Positionsbetrags)

8 Kapitalerhaltungspuffer (%)  2,50  2,50  2,50  2,50  2,50 

EU 8a Kapitalerhaltungspuffer aufgrund von 
Makroaufsichtsrisiken oder Systemrisiken auf Ebene eines 
Mitgliedstaats (%)

 -  -  -  -  - 

9 Institutsspezifischer antizyklischer Kapitalpuffer (%)  0,73  0,73  0,73  0,72  0,72 

EU 9a Systemrisikopuffer (%)  0,07  0,07  0,14  0,15  0,15 

10 Puffer für global systemrelevante Institute (%)  -  -  -  -  - 

EU 10a Puffer für sonstige systemrelevante Institute (%)  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 

11 Kombinierte Kapitalpufferanforderung (%)  4,29  4,30  4,37  4,37  4,37 

EU 11a Gesamtkapitalanforderungen (%)  14,22  14,23  14,30  14,25  14,25 

12 Nach Erfüllung der SREP-Gesamtkapitalanforderung 
verfügbares CET1 (%)

 12,46  12,25  11,56  10,15  10,20 

Verschuldungsquote

13 Gesamtrisikopositionsmessgröße  455.856 448.453 455.492 440.561 451.815

14 Verschuldungsquote (%)  6,62  6,77  6,39  6,57  6,31 

Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer übermäßigen Verschuldung (in % der Gesamtrisikopositionsmessgröße)

EU 14a Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer 
übermäßigen Verschuldung (%)

 -  -  -  -  - 

EU 14b Davon: in Form von CET1 vorzuhalten (Prozentpunkte)  -  -  -  -  - 

a b c d e

in Mio. € 30.09.2025 30.06.2025 31.03.2025 31.12.2024 30.09.2024
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EU 14c SREP-Gesamtverschuldungsquote (%)  3,00  3,00  3,00  3,00  3,00 

Anforderung für den Puffer bei der Verschuldungsquote und die Gesamtverschuldungsquote (in % der Gesamtrisikopositionsmessgröße)

EU 14d Puffer bei der Verschuldungsquote (%)  -  -  -  -  - 

EU 14e Gesamtverschuldungsquote (%)  3,00  3,00  3,00  3,00  3,00 

Liquiditätsdeckungsquote

15 Liquide Aktiva hoher Qualität (HQLA) insgesamt 
(gewichteter Wert – Durchschnitt)

 136.314 137.220 135.580 134.146 133.698

EU 16a Mittelabflüsse – Gewichteter Gesamtwert  109.669 110.842 110.386 110.448 109.987

EU 16b Mittelzuflüsse – Gewichteter Gesamtwert  16.148 16.008 15.946 16.201 16.582

16 Nettomittelabflüsse insgesamt (angepasster Wert)  93.521 94.834 94.440 94.247 93.405

17 Liquiditätsdeckungsquote (%)  145,83  144,69  143,62  142,41  143,28 

Strukturelle Liquiditätsquote

18 Verfügbare stabile Refinanzierung, gesamt  287.564 286.098 286.400 290.667 290.286

19 Erforderliche stabile Refinanzierung, gesamt  230.971 233.057 234.392 232.524 232.383

20 Strukturelle Liquiditätsquote (NSFR) (%)  124,50  122,76  122,19  125,01  124,92 

a b c d e

in Mio. € 30.09.2025 30.06.2025 31.03.2025 31.12.2024 30.09.2024

Wegen Einzelheiten zu den risikogewichteten Positionsbeträgen (RWEA) verweisen wir auf Kapitel 3.

Die Gesamtkapitalquote stieg gegenüber dem 30. Juni 2025 um 50 Basispunkte auf 23,30 Prozent. Die Kern-
kapitalquote (T1-Quote) erhöhte sich in demselben Zeitraum um 26 Basispunkte auf 20,32 Prozent, und die 
harte Kernkapitalquote (CET1-Quote) stieg gegenüber dem Vorstichtag um 21 Basispunkte auf 18,10 Prozent. 
Dieser Anstieg ist im Wesentlichen auf eine Reduzierung des Gesamtrisikobetrags zurückzuführen.

Der Gesamtrisikobetrag verringerte sich zum Berichtsstichtag von 151.425 Mio. € am 30. Juni 2025 um 
2.808 Mio. € auf 148.617 Mio. €. Gleichzeitig erhöhten sich die verfügbaren Eigenmittel um insgesamt 
103 Mio. €. Der Anstieg der Eigenmittel resultiert aus dem Anstieg des Ergänzungskapitals, welcher teilweise 
durch den Rückgang des harten Kernkapitals kompensiert wurde.

Das harte Kernkapital sank zum Berichtsstichtag um 184 Mio. € auf 26.905 Mio. € (30. Juni 2025: 27.089 
Mio. €). Maßgeblich für den Rückgang des harten Kernkapitals waren insbesondere die Reduktion des kumu-
lierten sonstigen Ergebnisses um 75 Mio. € sowie die Erhöhung des Abzugspostens für sonstige immaterielle 
Vermögensgegenstände um 50 Mio. €. 

Das zusätzliche Kernkapital (AT1) blieb im Berichtszeitraum unverändert.

Das Ergänzungskapital (Tier 2, T2) erhöhte sich zum Berichtsstichtag um 287 Mio. € auf 4.436 Mio. € (4.149 
Mio. € per 30. Juni 2025). Dieser Zuwachs ist primär auf neue Tier 2-Emissionen in Höhe von 436 Mio. € zu-
rückzuführen, denen nicht mehr anrechenbare Tier 2 Instrumente in Höhe von 141 Mio. € gegenüberstanden.

Die Leverage Ratio (Verschuldungsquote) der DZ BANK Institutsgruppe gemäß CRR-Übergangsrege-
lungen sinkt zum Berichtsstichtag um 15 Basispunkte auf 6,62 Prozent. Die Veränderung ist auf den Anstieg der 
Gesamtrisikopositionsmessgröße um 7.403 Mio. € auf 455.856 Mio. € (30. Juni 2025: 448.453 Mio. €) insbeson-
dere infolge gestiegener Zentralbankforderungen und Reverse Repos sowie auf den Rückgang des Kernkapitals 
um 184 Mio. € auf 30.198 Mio. € (30. Juni 2025: 30.382 Mio. €) zurückzuführen. Zu den zentralen Treibern im 
Zusammenhang mit der Kernkapitalentwicklung verweisen wir auf unsere Darstellungen zum harten Kernkapi-
tal. 

Die Veränderung der LCR im Vergleich zum Vorstichtag wird in Kapitel 4 dargestellt.

Der Anstieg der NSFR von 122,76 Prozent per 30. Juni 2025 auf 124,50 Prozent per 30. September 2025 ist im 
Wesentlichen auf die Erhöhung der Überdeckung aufgrund der Ausweitung der verfügbaren Refinanzierungs-
quellen (Funding) bei gleichzeitigem Rückgang der Refinanzierungsanforderungen zurückzuführen. Der Anstieg 
des Fundings resultiert insbesondere aus gestiegenen Einlagen von Nichtfinanzkunden und langfristigen Eigen-
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emissionen, welche den Rückgang von Verbundeinlagen und Verbindlichkeiten gegenüber Finanzkunden über-
kompensieren. Der Refinanzierungsbedarf reduziert sich im Wesentlichen aufgrund von gesunkenen Forderun-
gen und Sicherheitenstellungen für Derivate sowie Veränderungen der liquiden Aktiva. 

Die aufsichtsrechtliche Mindestanforderung an die NSFR in Höhe von 100 Prozent wurde zu jedem Zeitpunkt 
eingehalten.
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3 Eigenmittelanforderungen

3.1 Überblick Eigenmittelanforderungen

Abb. 2 gibt eine Übersicht über die Risk Weighted Exposure Amounts (RWEA) und die damit verbundenen 
Eigenmittelanforderungen. Die Darstellung dieser Eigenmittelanforderungen für Kreditrisiken ohne Gegen-
parteiausfallrisiko (Counterparty Credit Risk, CCR) erfolgt sowohl gemäß Kreditrisiko-Standardansatz 
(KSA) als auch nach dem auf internen Ratings basierenden Ansatz (IRB-Ansatz). Das Gegenpartei-
ausfallrisiko wird gesondert nach Bewertungsansätzen und CCP-Geschäft ausgewiesen. Das CVA-Risiko ist 
ebenfalls nach Bewertungsansätzen getrennt dargestellt. 

Bei der Eigenmittelunterlegung für Verbriefungen wird zwischen den Standardansätzen SEC-SA und SEC-
ERBA sowie dem internen Bemessungsansatz (SEC-IAA) unterschieden. Der Ansatz SEC-IRBA kommt in der 
DZ BANK Institutsgruppe derzeit nicht zur Anwendung. Die Eigenmittelunterlegung für Marktrisiken erfolgt 
über das Standardverfahren sowie über das Interne Modell (IMA), während die operationellen Risiken aus-
schließlich nach dem Standardansatz unterlegt werden. 

Die Formularzeile 25 ist nachrichtlich und enthält Beträge, die unterhalb der Schwellenwerte für einen Kapital-
abzug liegen und aufsichtsrechtlich mit einem Risikogewicht von 250 Prozent zu berücksichtigen sind. Hierzu 
zählen insbesondere wesentliche Beteiligungen innerhalb der Finanzbranche sowie aktive latente Steuern, die aus 
temporären Differenzen resultieren.
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Abb. 2 EU OV1 - Übersicht über die Gesamtrisikobeträge 
(Artikel 438 Buchstabe d CRR )

1 Kreditrisiko (ohne Gegenparteiausfallrisiko)  112.908  114.006  9.033 

2 Davon: Standardansatz  50.583  51.509  4.047 

3 Davon: IRB-Basisansatz (F-IRB)  39.679  39.582  3.174 

4 Davon: Slotting-Ansatz  7.635  7.316  611 

EU 4a Davon: Beteiligungspositionen nach dem einfachen 
Risikogewichtungsansatz

- - -

5 Davon: Fortgeschrittener IRB-Ansatz (A-IRB)  15.011  15.600  1.201 

6 Gegenparteiausfallrisiko – CCR  4.726  4.678  378 

7 Davon: Standardansatz  3.560  3.339  285 

8 Davon: Auf einem internen Modell beruhende 
Methode (IMM)

- - -

EU 8a Davon: Risikopositionen gegenüber einer CCP  754  659  60 

9 Davon: Sonstiges CCR  412  680  33 

10 Risikos einer Anpassung der Kreditbewertung – CVA-
Risiko

 1.385  1.773  111 

EU 10a Davon: Standardansatz (SA) - - -

EU 10b Davon: Basisansatz (F-BA und R-BA)  1.385  1.773  111 

EU 10c Davon: Vereinfachter Ansatz - - -

11 Entfällt

12 Entfällt

13 Entfällt

14 Entfällt

15 Abwicklungsrisiko  8  75  1 

16 Verbriefungspositionen im Anlagebuch (nach 
Anwendung der Obergrenze)

 4.686  4.925  375 

17 Davon: SEC-IRBA - - -

18 Davon: SEC-ERBA (einschl. IAA)  4.009  4.003  321 

19 Davon: SEC-SA  677  922  54 

EU 19a Davon: 1250 % / Abzug1 - - -

20 Positions-, Währungs- und Warenpositionsrisiken 
(Marktrisiko)

 4.095  5.164  328 

21 Davon: Alternativer Standardansatz (A-SA) - - -

EU 21a Davon: Vereinfachter Standardansatz (S-SA)  637  588  51 

22 Davon: Alternativer auf einem internen Modell 
beruhender Ansatz (A-IMA)

 3.458  4.576  277 

EU 22a Großkredite - - -

23 Reklassifizierungen zwischen Handels- und 
Anlagebüchern

- - -

24 Operationelles Risiko  20.763  20.763  1.661 

EU 24a Risikopositionen in Kryptowerten  46  40  4 

25 Beträge unter den Abzugsschwellenwerten (mit einem 
Risikogewicht von 250 %) (nur zur Information)

 1.008  948  81 

26 Angewandter Output-Floor (in %)  50,00  50,00 

27 Floor-Anpassung (vor Anwendung der vorläufigen 
Obergrenze)

- -

28 Floor-Anpassung (nach Anwendung der vorläufigen 
Obergrenze)

- -

29 Insgesamt  148.617  151.425  11.889 

Gesamtrisikobetrag (TREA)
Eigenmittel-

anforderungen 
insgesamt

a b c

in Mio. € 30.09.2025 30.06.2025 30.09.2025

1 Zum 30. September 2025 beträgt der Abzug von den Eigenmitteln (umgerechnet in RWEA) 107 Mio. € (30. Juni 2025: 127 Mio. €).

Die Gesamt-RWEA reduzieren sich gegenüber dem Vorstichtag um 2.808 Mio. € (Zeile 29).

Der Rückgang der RWEA im Kreditrisiko-Standardansatz (Zeile 2) ergibt sich im Wesentlichen aus ausgelau-
fenen Geschäften in der DZ BANK Gruppe. 
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Der RWEA im IRB-Basisansatz (Zeile 3) und im Slotting-Ansatz (Zeile 4) erhöhte sich aufgrund von Be-
standswachstum innerhalb der DZ BANK Gruppe. Der Rückgang der RWEA im A-IRB (Zeile 5) ist auf eine 
LGD-Modellanpassung zurückzuführen.

Der rückläufige RWEA für die CVA-Charge (Zeile 10) resultiert insbesondere aus Bestandsveränderungen bei 
der DZ BANK AG.

Der RWEA aus Verbriefungspositionen (Zeile 16) reduzierte sich aufgrund von Bestandsveränderungen in 
Zusammenhang mit Investorenpositionen im Rahmen des SEC-SA.

Der rückläufige RWEA aus Marktrisiken (Zeile 20) resultiert aus niedrigeren Marktrisiken aufgrund von An-
passungen im internen Marktrisikomodell. Wir verweisen auf unsere Ausführungen in der Kommentierung zu 
Abb. 4 in Kapitel 3.2.

Die nachfolgende Abbildung dient der Erläuterung von Schwankungen in den RWEA im IRB-Ansatz.

Abb. 3 EU CR8 - RWEA - Flussrechnung der Kreditrisiken gemäß IRB-Ansatz 
(Artikel 438 Satz 1 Buchstabe h CRR )

Risikogewichteter 
Positionsbetrag

in Mio. € a

1 Risikogewichteter Positionsbetrag zum 30. Juni 2025  62.497 

2 Umfang der Vermögenswerte (+/-)  354 

3 Qualität der Vermögenswerte (+/-)  86 

4 Modellaktualisierungen (+/-)  -604 

5 Methoden und Politik (+/-) -

6 Erwerb und Veräußerung (+/-) -

7 Wechselkursschwankungen (+/-)  -11 

8 Sonstige (+/-)  2 

9 Risikogewichteter Positionsbetrag zum 30. September 2025  62.325 

Die RWEA-Beträge für Kreditrisiken gemäß IRB-Ansatz reduzieren sich zum Berichtsstichtag um 173 Mio. € 
von 62.497 Mio. € auf 62.325 Mio. €. Dieser Rückgang der RWEA resultiert aus zwei gegenläufigen Effekten. 
Einerseits erhöhte sich der RWEA durch Bestandsveränderungen im F-IRB, andererseits verringerte sich der 
RWEA in der Rubrik “Modellaktualisierungen” (Zeile 4) auf Grund einer Anpassung in einem LGD-Modell.

3.2 Marktrisiko

Auf das interne Modell entfielen zum Berichtsstichtag 84,45 % Prozent (30. Juni 2025: 88,62 % Prozent) der 
gesamten Marktrisikoaktiva.

In Abb. 4 wird die Flussrechnung zur Erläuterung von Schwankungen in den RWEA für das Marktrisiko dar-
gestellt, welche auf internen Modellen basieren (zum Beispiel VaR (Value at Risk), SVaR (Stressed Value at 
Risk)) und die gemäß Teil 3 Titel IV Kapitel 5 der CRR (IMA) zu ermitteln sind.
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Abb. 4 EU MR2-B – RWEA-Flussrechnung der Marktrisiken bei dem auf internen Modellen basierenden Ansatz (IMA)
(Artikel 438 Satz 1 Buchstabe h CRR)

in Mio. €

a b c d e f g

VaR SVaR IRC Messung 
des 

Gesamt-
risikos

Sonstige RWEAs 
insgesamt

Eigenmittel-
anforde-

rungen 
insgesamt

1 RWEAs am Ende des 
vorangegangenen 
Zeitraums

608 2.633 1.089 - 245 4.576 366

1(a) Regulatorische 
Anpassungen

-251 -1.722 -121 - - -2.094 -168

1(b) RWEAs am Ende des 
vorangegangenen Quartals 
(Tagesende)

357 911 968 - 245 2.482 199

2 Entwicklungen bei den 
Risikoniveaus

-218 -36 42 - - -213 -17

3 Modellaktualisierungen/-
änderungen

- - - - - - -

4 Methoden und Grundsätze - - - - -215 -215 -17

5 Erwerb und Veräußerungen - - - - - - -

6 Wechselkursschwankungen 35 -19 - - - 15 1

7 Sonstige - - - - - - -

8(a) RWEAs am Ende des 
Offenlegungszeitraums 
(Tagesende)

174 855 1.010 - 30 2.070 166

8(b) Regulatorische 
Anpassungen

346 1.043 - - - 1.389 111

8 RWEAs am Ende des 
Offenlegungszeitraums

520 1.898 1.010 - 30 3.458 277

Der im Vergleich zum 30. Juni 2025 um 1.118 Mio. € (Spalte f, Zeilen 1 und 8) gesunkene RWEA ist im Wesent-
lichen auf die geringere regulatorische Anpassung (Zeile 8b) des SVaRs (Spalte b) zurückzuführen. Der Rück-
gang des SVaRs begründet sich im Wesentlichen durch das Herausfallen der Monate April bis Juni aus dem 60-
Tage-Durchschnitt, die durch ein höheres Risikoniveau geprägt waren, bei gleichzeitiger Berücksichtigung neuer 
Handelstage mit niedrigeren Risikobeiträgen in der aktuellen Betrachtungsperiode.

Der RWEA-Aufschlag für nicht im Marktpreisrisikomodell enthaltene Marktpreisrisiken1 (Spalte e) ist um 
215 Mio. € gesunken und beträgt zum Berichtsstichtag 30 Mio. € (30. Juni 2025: 245 Mio. €).

3.3 Vergleich der Risikomodelle

Im Rahmen der Eigenmittelanforderungen und risikogewichteten Positionsbeträgen gemäß Artikel 438 CRR ist 
die DZ BANK verpflichtet, die Formulare EU CMS1 und EU CMS2 offenzulegen. 

Die nachfolgende Tabelle EU CMS1 (Abb. 5) dient dem Vergleich von vollständig standardisierten risikoge-
wichteten Aktiva (S-TREA2) mit den tatsächlich gemeldeten RWEA gemäß vorliegenden Modellzulassungen der 
Aufsicht und verwendeten Standardansätzen, d. h. U-TREA3 (Aufteilung zwischen Standard- und IRB-Ansät-
zen). Die Darstellung enthält auch die unterlegten RWEA unter Berücksichtigung der aktuell anzuwenden Über-
gangsvorschriften der CRR 3. Die Aufschlüsselung dieser Beträge erfolgt nach Risikoarten.

Spalte a zeigt die RWEA, die mit modellbasierten Ansätzen berechnet werden. In Spalte b werden RWEA, die 
nach Standardansätzen ermittelten wurden, ausgewiesen. Die RWEA-Berechnung basiert grundsätzlich auf 
aktuellen CRR 3-Regelungen unter Berücksichtigung der zum Berichtszeitpunkt anwendbaren Übergangsrege-
lungen. Das Marktpreisrisiko wird weiterhin nach den Regelungen der CRR 2 dargestellt. Hintergrund ist, die 
Verschiebung der Erstanwendung der überarbeiteten Marktpreisrisikoregelungen (Fundamental Review of the 
Trading Book, FRTB) auf den 1. Januar 2027. 

DZ BANK Institutsgruppe
Aufsichtsrechtlicher Risikobericht (Säule 3) zum 30. September 2025

13

Eigenmittel und Eigenmittelanforderungen

1 RNIME (risks not in the model engines)
2 Standardised total risk exposure amount
3 Un-floored total risk exposure amount



In Spalte d werden RWEA für den Output-Floor gemäß Standardansätzen ohne Übergangsregelungen darge-
stellt. Die Berechnung basiert auf der in 2033 anzuwendenden CRR 3- Regelungen, unter Berücksichtigung der 
Annahme, dass sowohl das Portfolio als auch die gesetzlichen Regelungen statisch sind. In Spalte EU d sind 
RWEA´s, die für die Berechnung des Output-Floor´s relevant sind, ausgewiesen. Für das Marktpreisrisiko wer-
den die RWEA in den Spalten d und EU d gemäß den Regelungen des FRTB SA berechnet. Die mit der CRR 3 
eingeführten Vorschriften zum Output-Floor haben zum 30. September 2025 keine Auswirkungen auf die 
RWEA der DZ BANK.

Abb. 5 EU CMS1 – Vergleich der modellierten und standardisierten risikogewichteten Positionsbeträge auf Risikoebene
(Artikel 438 Buchstabe da CRR)

in Mio. €

a b c d EU d

RWEAs für 
Modellansätze, 

für deren 
Anwendung 
Banken eine 
aufsichtliche 

Genehmigung 
haben

RWEAs für 
Portfolios, 
bei denen 

Standardansätze 
verwendet werden

Tatsächliche 
RWEAs 

insgesamt
(a + b)

RWEAs 
berechnet nach 

dem 
vollständigen 

Standardansatz

RWEAs, die als 
Grundlage für 

den Output-Floor 
dienen

1 Kreditrisiko (ohne 
Gegenparteiausfallrisiko)

 62.325  50.583  112.908  168.835  155.994 

2  Gegenparteiausfallrisiko  2.635  2.091  4.726  6.481  6.481 

3  Anpassung der 
Kreditbewertung

 1.385  1.385  1.372  1.372 

4  Verbriefungspositionen 
im Anlagebuch

 3.537  1.149  4.686  4.373  3.907 

5  Marktrisiko  3.428  637  4.095  7.248  7.248 

6  Operationelles Risiko  20.763  20.763  20.763  20.763 

7 Sonstige risikogewichtete 
Positionsbeträge

 54  54  54  54 

8  Insgesamt  71.926  76.662  148.617  209.125  195.819 

Die Tabelle EU CMS2 (Abb. 6) zeigt den Vergleich zwischen den nach dem Standardansatz und den nach inter-
nen Modellen berechneten RWEA für das Kreditrisiko. Die Aufschlüsselung nach Forderungsklassen zielt da-
rauf ab, die Neuzuordnung der IRB-Forderungen für die Neuberechnung des RWEA im Rahmen des Standard-
ansatzes transparent zu machen.

Analog der Tabelle CMS1 zeigt Spalte a die RWEA für Positionen, die auf internen Bonitätsbeurteilungen basie-
ren (IRBA). In Spalte b sind die RWEA nach Neuberechnung im Kreditrisiko-Standardansatz ausgewiesen. In 
den Spalten d und EU d werden die RWEA zur Berechnung des Output-Floors dargestellt. Grundsätzlich sind 
die Zeilen der Tabelle nach den IRBA-Risikopositionsklassen gegliedert, jedoch richtet sich die Aufgliederung 
für die Zeilen EU 7a bis EU 7f nach den Risikopositionsklassen im Kreditrisiko-Standardansatz. Aufgrund die-
ser Systematik ist die Darunter-Position “Mengengeschäft - Wohnimmobilien besichert” nicht in der Summe 
“Mengengeschäft” enthalten. 
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Abb. 6 EU CMS2 – Vergleich der modellierten und standardisierten risikogewichteten Positionsbeträge für das Kreditrisiko auf Ebene der 
Anlageklassen
(Artikel 438 Buchstabe da CRR)

in Mio. €

a b c d EU d

Risikogewichtete Positionsbeträge (RWEA)

RWEAs für Mo-
dellansätze, für 
deren Anwen-
dung Institute 
eine aufsicht-

liche Genehmi-
gung haben

RWEAs unter 
Spalte a, wenn 
sie nach dem 

Standardansatz 
neu berechnet 

werden

Tatsächliche 
RWEAs 

insgesamt

RWEAs 
berechnet nach 

dem 
vollständigen 

Standardansatz

RWEAs, die als 
Grundlage für 
den Output-
Floor dienen 

1 Zentralstaaten und 
Zentralbanken

- -  645  645  645 

EU 1a Regionale oder lokale 
Gebietskörperschaften 

 39  6  322  290  290 

EU 1b Öffentliche Stellen  221  196  416  391  391 

EU 1c Nach SA als multilaterale 
Entwicklungsbanken 
eingestuft

- -  18  18  18 

EU 1d Nach SA als internationale 
Organisationen eingestuft

- - - - -

2 Institute  4.037  4.830  4.823  5.616  5.616 

3 Eigenkapitalpositionsrisiko - -  25.480  25.480  25.480 

4 Entfällt

5 Unternehmen  27.870  31.862  37.721  52.739  41.713 

5.1 Davon: F-IRB wird angewandt  27.870  31.862  27.870  42.888  31.862 

5.2 Davon: A-IRB wird 
angewandt

- - - - -

EU 5a Davon: Unternehmen – 
Allgemein

 20.373  25.603  29.861  42.477  35.090 

EU 5b Davon: Unternehmen – 
Spezialfinanzierungen

 7.497  6.259  7.860  10.262  6.622 

EU 5c Davon: Unternehmen – 
Angekaufte Forderungen

- - - - -

6 Mengengeschäft  2.565  9.821  5.718  12.973  12.973 

6.1 Davon: Mengengeschäft – 
Qualifiziert revolvierend

- - - - -

EU 6.1a Davon: Mengengeschäft – 
Angekaufte Forderungen

- - - - -

EU 6.1b Davon: Mengengeschäft – 
Sonstiges

 2.565  9.821  5.718  12.973  12.973 

6.2 Davon: Mengengeschäft – 
Wohnimmobilien besichert

 12.536  18.593  12.536  18.593  18.593 

7 Entfällt

EU 7a Nach SA als durch Immobilien 
besicherte und ADC-Risiko-
positionen eingestuft

 19.679  47.750  21.562  51.448  49.633 

EU 7b Organismen für Gemeinsa-
me Anlagen (OGA)

 645  1.463  6.643  7.461  7.461 

EU 7c Nach SA als ausgefallene 
Risikopositionen eingestuft

 1.061  2.831  1.373  3.143  3.143 

EU 7d Nach SA als aus nachrangi-
gen Schuldtiteln bestehende 
Risikopositionen eingestuft

 161  897  1.379  2.115  2.115 

EU 7e Nach SA als gedeckte 
Schuldverschreibungen 
eingestuft

 2.835  2.658  2.891  2.714  2.714 

EU 7f Nach SA als Risikopositionen 
gegenüber Instituten und 
Unternehmen mit kurzfristi-
ger Bonitätsbeurteilung 
eingestuft

- -  11  11  11 

8 Sonstige Aktiva, ohne 
Kreditverpflichtungen

 3.212  3.096  3.906  3.790  3.790 

9 Insgesamt  62.325  105.411  112.908  168.835  155.994 
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4 Liquiditätsdeckungsquote (Liquidity Coverage Ratio, LCR)
(Artikel 451a CRR)

4.1 Quantitative Angaben zur LCR
(Artikel 451a Absatz 2 CRR)

Die LCR misst die Verfügbarkeit eines ausreichenden Puffers an liquiden Aktiva, um im Stressfall ein mögliches 
Ungleichgewicht zwischen Liquiditätszuflüssen und -abflüssen über einen Zeitraum von 30 Kalendertagen eigen-
ständig kompensieren zu können. Die LCR berechnet sich als Quotient aus dem Bestand an liquiden Aktiva 
(dem sogenannten Liquiditätspuffer) und den Netto-Liquiditätsabflüssen.

Seit dem 1. Januar 2018 ist die Liquiditätsdeckungsquote mit einer Mindestquote von 100 Prozent zu erfüllen. 
Die DZ BANK meldet die gemäß der CRR in Verbindung mit der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 vom 
29. Juli 2015 und der Änderungsverordnung (EU) 2018/1620 vom 13. Juli 2018 für die Institutsgruppe ermittelte 
LCR monatlich an die Aufsicht.

Die Darstellung der Liquiditätsdeckungsquote der DZ BANK Institutsgruppe in Abb. 7 basiert auf der DVO 
(EU) 2024/3172 vom 29. November 2024. Nach dieser erfolgt die Offenlegung der Liquiditätsdeckungsquote 
quartalsweise auf konsolidierter Ebene. Dabei werden die offengelegten Positionen jeweils als Durchschnitt der 
vorangegangenen 12 Monatsendwerte ermittelt.

Abb. 7 EU LIQ1 - Quantitative Angaben zur LCR
(Artikel 451a Absatz 2 CRR)

EU 1b Anzahl der bei der Berechnung der 
Durchschnittswerte verwendeten 
Datenpunkte

12 12 12 12 12 12 12 12

Hochwertige liquide Vermögenswerte

1 Hochwertige liquide Vermögenswerte 
insgesamt (HQLA)

136.314 137.220 135.580 134.146

Mittelabflüsse

2 Privatkundeneinlagen und Einlagen von 
kleinen Geschäftskunden, davon:

65.161 65.426 65.781 66.533 831 844 865 901

3 Stabile Einlagen 456 442 437 436 23 22 22 22

4 Weniger stabile Einlagen 2.451 2.453 2.507 2.656 339 340 346 358

5 Unbesicherte großvolumige 
Finanzierung

132.892 134.501 133.392 131.506 85.915 87.339 86.409 85.792

6 Operative Einlagen (alle 
Gegenparteien) und Einlagen in 
Netzwerken von 
Genossenschaftsbanken

43.763 44.265 44.045 42.704 10.941 11.066 11.011 10.676

7 Nicht operative Einlagen (alle 
Gegenparteien)

78.270 79.214 78.481 77.746 64.116 65.251 64.531 64.060

8 Unbesicherte Schuldtitel 10.858 11.022 10.866 11.056 10.858 11.022 10.866 11.056

9 Besicherte großvolumige Finanzierung 315 407 513 644

10 Zusätzliche Anforderungen 49.871 49.534 49.793 49.935 18.924 19.062 19.667 20.232

11 Abflüsse im Zusammenhang mit 
Derivate-Risikopositionen und 
sonstigen Anforderungen an 
Sicherheiten

8.397 8.224 8.577 8.918 7.056 7.047 7.451 7.772

12 Abflüsse im Zusammenhang mit dem 
Verlust an Finanzmitteln aus 
Schuldtiteln

152 223 294 492 152 223 294 492

13 Kredit- und Liquiditätsfazilitäten 41.322 41.086 40.922 40.525 11.716 11.791 11.923 11.967

14 Sonstige vertragliche
Finanzierungsverpflichtungen

 2.836  2.753  2.580  2.496  2.228  2.189  2.037  1.983 

15 Sonstige 
Eventualfinanzierungsverpflichtungen

 41.989  41.663  41.424  40.716  1.456  1.002  895  897 

16 GESAMTMITTELABFLÜSSE 109.669 110.842 110.386 110.448

a b c d e f g h

in Mio. €
Ungewichteter Gesamtwert 

(Durchschnitt) Gewichteter Gesamtwert (Durchschnitt)

EU 1a Quartal endet am 30.09.25 30.06.25 31.03.25 31.12.24 30.09.25 30.06.25 31.03.25 31.12.24
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Mittelzuflüsse

17 Besicherte Kreditvergabe (z. B. Reverse 
Repos) 8.660 7.659 7.145 7.065 1.408 1.141 974 805

18 Zuflüsse von in vollem Umfang 
bedienten Risikopositionen

15.241 15.145 15.211 15.382 11.151 11.118 11.220 11.427

19 Sonstige Mittelzuflüsse 4.509 4.678 4.687 4.914 3.589 3.749 3.751 3.969

EU-19a (Differenz zwischen der Summe der 
gewichteten Zuflüsse und der Summe 
der gewichteten Abflüsse aus Dritt-
ländern, in denen Transferbeschränkun-
gen gelten, oder die auf nichtkonvertier-
bare Währungen lauten)

- - - -

EU-19b (Überschüssige Zuflüsse von einem 
verbundenen spezialisierten 
Kreditinstitut)

- - - -

20 GESAMTMITTELZUFLÜSSE 28.410 27.482 27.042 27.360 16.148 16.008 15.946 16.201

EU-20a Vollständig ausgenommene Zuflüsse - - - - - - - -

EU-20b Zuflüsse mit der Obergrenze von 90 % 254 257 260 259 168 169 171 171

EU-20c Zuflüsse mit der Obergrenze von 75 % 28.121 27.187 26.748 27.062 15.980 15.839 15.775 16.030

Bereinigter Gesamtwert

EU-21 LIQUIDITÄTSPUFFER 136.314 137.220 135.580 134.146

22 GESAMTE NETTOMITTELABFLÜSSE 93.521 94.834 94.440 94.247

23 LIQUIDITÄTSDECKUNGSQUOTE  145,83  144,69  143,62  142,41 

a b c d e f g h

in Mio. €
Ungewichteter Gesamtwert 

(Durchschnitt) Gewichteter Gesamtwert (Durchschnitt)

EU 1a Quartal endet am 30.09.25 30.06.25 31.03.25 31.12.24 30.09.25 30.06.25 31.03.25 31.12.24

Zum 30. September 2025 betrug die nach dieser Methodik ermittelte durchschnittliche LCR für die DZ BANK 
Institutsgruppe 145,83 Prozent (30. Juni 2025: 144,69 Prozent), wobei durchschnittlich liquide Aktiva in Höhe 
von 136.314 Mio. € (30. Juni 2025: 137.220 Mio. €) und Netto-Liquiditätsabflüsse in Höhe von 93.521 Mio. € 
(30. Juni 2025: 94.834 Mio. €) in Anrechnung gebracht wurden.

Die LCR-Mindestquote wurde zu keinem Zeitpunkt unterschritten.

4.2 Qualitative Angaben zur LCR
EU LIQB – Qualitative Informationen zur LCR (Ergänzung zu Template EU LIQ1)
(Artikel 451a Absatz 2 CRR)

Die Erhöhung der als Durchschnitt der letzten 12 Monate ermittelten LCR der DZ BANK Institutsgruppe re-
sultiert aus einem kontinuierlichen Anstieg der Überdeckung (dies entspricht dem Überschuss aus Liquiditäts-
puffer abzüglich der gesamten Nettomittelabflüsse).

Zum 30. September 2025 hat sich der Liquiditätspuffer geringfügig aufgrund von reduzierten Nettomittelab-
flüssen durch rückläufige verfügbare Einlagen von Finanzkunden und Verbundbanken reduziert. Der Rückgang 
des Liquiditätspuffer wurde durch Umschichtungen in den HQLA-Wertpapieren teilweise kompensiert. 

Grundsätzlich setzen sich die wesentlichen kurz- und mittelfristigen Refinanzierungsquellen am unbesicherten 
Geldmarkt der DZ BANK Institutsgruppe aus Einlagen von Volksbanken und Raiffeisenbanken, Einlagen von 
Firmenkunden und institutionellen Kunden sowie aus von institutionellen Anlegern gehaltenen Geldmarktpa-
pieren zusammen.

Die DZ BANK Institutsgruppe refinanziert sich zudem langfristig über strukturierte und nicht strukturierte 
Kapitalmarktprodukte, die hauptsächlich an Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie weitere institutionelle 
Kunden vertrieben werden.

Ein hoher Anteil der langfristigen Refinanzierung resultiert aus der Emission gedeckter Schuldverschreibungen 
wie Pfandbriefen oder DZ BANK BRIEFEN, die dezentral, das heißt basierend auf den unterschiedlichen 
Deckungsmassen bei der DZ BANK, der DZ HYP und der Bausparkasse Schwäbisch Hall, emittiert wurden. 
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Darüber hinaus sind die Bauspareinlagen der Bausparkasse Schwäbisch Hall als wesentliches Mittel zur Re-
finanzierung zu nennen.

In der LCR haben Einlagen von Firmenkunden, Einlagen von Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie Ein-
lagen von Finanzkunden mit einer Laufzeit von unter 30 Tagen den größten Effekt auf die Liquiditätsabflüsse 
der DZ BANK Institutsgruppe.

Die Liquiditätsquellen, die auf Ebene der DZ BANK Institutsgruppe im Liquiditätspuffer der LCR angerechnet 
werden, bestehen im Wesentlichen aus Zentralbankguthaben und liquiden Wertpapieren. Bei diesen Wertpapie-
ren dominieren in den Aktiva der Stufe 1 (Aktiva von äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität) Staats- und 
Länderanleihen, Anleihen öffentlicher Stellen und multilateraler Entwicklungsbanken sowie gedeckte Schuld-
verschreibungen äußerst hoher Qualität. Die Aktiva der Stufe 2 (Aktiva von hoher Liquidität und Kreditqualität) 
setzen sich größtenteils aus gedeckten Schuldverschreibungen hoher Qualität und aus liquiden Unternehmens-
schuldverschreibungen zusammen.

Die in Abb. 7 dargestellte Position 11 – Abflüsse im Zusammenhang mit Derivatepositionen und sonstigen Be-
sicherungsanforderungen – umfasst potenzielle Abflüsse aufgrund von 

– Marktwertschwankungen von Derivaten und der damit verbundenen Volatilität der Besicherung, 

– nachträglichen Sicherheitenanforderungen, verursacht durch unterstellte eigene Bonitätsverschlechterungen 
um drei Rating-Stufen, 

– sonstigen potenziellen Besicherungsanforderungen.

Den größten Beitrag zu dieser Position hat die Simulation der Effekte aus Marktwertschwankungen von Deriva-
ten auf die Besicherung unter Verwendung des sogenannten Historical Look-back Approach (HLBA). Dabei 
wird ein aufsichtsrechtlich vorgegebenes Stressszenario simuliert.

Des Weiteren haben die Effekte aus nachträglichen Sicherheitenanforderungen aufgrund einer zu simulierenden 
eigenen Bonitätsverschlechterung der Unternehmen der DZ BANK Institutsgruppe um drei Rating-Stufen einen 
signifikanten Einfluss auf die oben genannte Position. Hintergrund ist, dass einige OTC-Besicherungsverträge, 
die Unternehmen der DZ BANK Institutsgruppe abgeschlossen haben, ratingabhängige Trigger-Vereinbarungen 
beinhalten. Eine Herabstufung des eigenen Ratings würde demnach zusätzliche Sicherheitenanforderungen 
durch die Vertragsparteien auslösen.

Auf Ebene der DZ BANK Institutsgruppe stellt die Währung US-Dollar die einzige signifikante Fremdwährung 
30. September 2025 dar, da die Verbindlichkeiten in dieser Währung 5 Prozent der Gesamtverbindlichkeiten der 
DZ BANK Institutsgruppe übersteigen. Daraus resultiert eine monatliche Meldepflicht der LCR in US-Dollar. 
Eine aufsichtsrechtliche LCR-Mindestquote für US-Dollar existiert jedoch nicht. 

Für die Fremdwährungen US-Dollar, Britisches Pfund, Schweizer Franken, Hongkong-Dollar und Singapur-
Dollar, die neben dem Euro die bedeutendsten Währungen für die DZ BANK Institutsgruppe darstellen, wird 
die Währungsinkongruenz in der Liquiditätsdeckungsquote monatlich ermittelt und überwacht.

Einen großen Effekt auf die Höhe der Liquiditätsabflüsse der LCR der DZ BANK Institutsgruppe haben die 
kurzfristigen Einlagen von Groß- und Finanzkunden. Dabei werden die entsprechenden Positionen (Abb. 7, 
Zeilen 5 und 6) von Einlagen der Volksbanken und Raiffeisenbanken dominiert. Die DZ BANK nimmt hier die 
zentrale Liquiditätsausgleichsfunktion für diese Institute wahr. Volksbanken und Raiffeisenbanken, die über freie 
Liquidität verfügen, können diese bei der DZ BANK anlegen. Sofern ein Liquiditätsbedarf besteht, können sie 
diesen über die DZ BANK eindecken.

Die DZ BANK Institutsgruppe weist Zuflüsse aus, die bezüglich ihrer Anrechnung entgegen der grundsätz-
lichen Anrechnungsobergrenze in Höhe von 75 Prozent nach Artikel 33 Absatz 4 der Delegierten Verordnung 
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(EU) 2015/61 einer Obergrenze von 90 Prozent unterliegen (Abb. 7, Zeile EU-20b). In diesem Zusammenhang 
wurde der TeamBank AG eine Genehmigung zur Anwendung des oben angeführten Artikels in Verbindung mit 
Artikel 33 Absatz 5 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 durch die EZB erteilt. Vor diesem Hintergrund 
unterliegen die Liquiditätszuflüsse dieses Unternehmens nicht der sonst üblichen Begrenzung in der Anrechnung 
zur LCR.

Seit dem 31. Dezember 2021 liegt der DZ BANK Institutsgruppe eine Erlaubnis der EZB zur Anwendung eines 
Liquiditäts-Waivers gemäß Artikel 8 CRR vor. Dieser nimmt die DZ BANK und die DZ HYP von der Erfül-
lung der Meldeanforderungen der LCR auf der Einzelinstitutsebene aus. Vor diesem Hintergrund sind die An-
forderungen an die LCR-Meldeanforderungen auf der Ebene der aus diesen beiden Instituten zusammenge-
schlossenen Liquiditätsuntergruppe zu erfüllen.
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5 Bestätigung des Vorstands gemäß Artikel 431 Absatz 3 CRR

Mit erteilter Freigabe auf Gesamtvorstandsebene wird bescheinigt, dass der vorliegende Offenlegungsbericht im 
Einklang mit den von der DZ BANK Institutsgruppe festgelegten förmlichen Verfahren und internen Abläufen, 
Systemen und Kontrollen erstellt wurde. Eine Darstellung der wichtigsten Elemente dieser Verfahren erfolgt in 
Kapitel 1 “Grundlagen der aufsichtsrechtlichen Risikoberichterstattung“.
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